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Betrifft: 

STEUERREFORM 1988 - STELLUNGNAHME 

Die ö'sterreichische lJ.·rztekammer hat sich in den letzten Jahren 

wiederholt aus der Sicht der Entschärfung der unerträglich gewordenen 

Progression und der Notwendigkeit der Vereinfachung des Steuers�stems 

fur eine Steuerreform ausgesprochen und begrUßt insoweit auch das Kern­

stück des Entwurfes des neuen Einkommensteuergesetzes� nämlich den 

neuen Einkommensteuertarif. Damit wird der leistungsfeindliche Progressions­

druck� der letztlich viele Steuerpflichtige in die Schattenwirtschaft 

oder gar in die Steuerhinterziehung getrieben hat� zumindest entschärft. 
Es bleibt nur zu hoffen� daß die öffentliche Hand bei allfällig auf­
tretenden budgetären Nöten nicht der Versuchung erliegt� den Tarif suk­

zessive wieder anzuheben. 

Schon weniger einverstanden ist die ö'sterreichische A:rztekammer mit der 
Tatsache� daß aus Staatsmitteln zur Finanzierung der Steuerreform 

nicht allzuviel beigesteuert werden soll. Der Staat hat in den vergangenen 

Jahren allein durch die Inflation im Wege der Progression mehr als über­
äquivalent mitpartizipiert. 

Es wäre also nur recht und billig� wenn mehr von diesen Inflationsgewinnen 

in die Reform zurückfließen würde. 

bi tte wenden! 
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Die �sterreichische Arztekammer begrüßt auch die Zielvorstellungen� die 

politisch der Reform vorgegeben sind� nämlich die Prinzipien der Gerechtig­

keit3 der sozialen Ausgewogenheit� der Leistungsf�rderung und der Verein­

fachung bzw. der gleichmäßigen Verteilung der Belastung bei der Finanzierung 

der Reform durch Beseitigung von Ausnahmen. 

Bedauerlicherweise ist ein Teil dieser Prinzivien - und zwar ein aus unserer 

Sicht wichtiger Teil - sowohl vom Blickwinkel der niedergelassenen (freiberuf­

lich tätigen) als auch der angestellten Ärzte nicht oder nicht ausreichend 
verwirklicht. 

Die niedergelassenen A'rzte sind an sozial kalkulierte Tarife der staatlichen 

Sozial versicherungs träger gebunden und befinden sich in einer Zwischenfunktion 

zwischen Selbständigen und Unselbständigen� zumindest aus steuerlicher Sicht . 

. Dieser Umstand wurde in der Vergangenheit nicht und wird auch in den vorliegenden 

Entwürfen einer Steuerreform wiederum nicht berücksichtigt � in denen im 
übrigen auch andere zu Lasten der Selbständigen bestehende Ungerechtigkeiten 

nicht bereinigt wurden. Aus dem Blickwinkel der angestellten Ärzte sind schon 
von vornherein Zweifel an dem Umstand anzumelden� daß 90% der Steuerzahler von 

der Reform profitieren würden. Der durchschnittliche Spitalsarzt� dessen Ein­
kommen sich aus einem oft bescheidenem Grundgehalt und beachtlichen leistungsab­

hängigen Zulagen zusammensetzt� wird zu den Zahlern der Reform geh�ren. 

Ebenso kritisch muß die Frage geprüft werden� ob der Entwurf tatsächlich eine 

Vereinfachung des Steuersystems bringt. Hier stellt die �sterreichische Ärzte­

kammer das Vereinfachungsinteresse der von ihr vertretenen Arzte begreiflicher­
weise vor jenes der Finanzverwaltung. So gesehen wird es auch mit der verein­

fachenden Wirkung des Entwurfes der Steuerreform nicht allzu weit her sein. 

Man denke hier nur an die negativen KonseQuenzen der beabsichtigten Beseitigung 
von Pauschalierungen� z.B. des Arzteabsetzbetrages3 oder an die vorgesehene 

Angemessenheitsprüfung von Betriebsausgaben� oder an die Einführung eines Frei­

betragsbescheides mit relativ lange nachher eintretenden Korrekturen. 

Schließlich ist zur Reform auch anzumerken� daß der Zeitraum zwischen der vor­

gesehenen Beschlußfassung3 der (noch später durchzuführenden) Kundmachung im 

Bundesgesetzblatt und dem Inkrafttreten nicht einmal ein halbes Jahr betragen 

wird� wobei aUen Beteiligten klar ist3 daß eine FüUe von Einzelfragen bis 

zum Inkrafttreten oder knapp nachher einer Klärung zugeführt werden müssen. 
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Diese Zeitnot kommt auch in der zu kurzen Begutachtungsfrist zum Ausdruck. 

Vom Grundgedanken positiv zu bewerten ist der Umstand� daß man den Weg einer 

gänzlichen Neuformulierung des Einkommensteuergesetzes gewählt hat� wobei 

eine Verwendung neuer Te�ini und neuer Fo�ulierungen unter Umständen 

zu In terpre ta ti on sdiffe ren zen selbst dort führen wird� wo die jetzige Rechtslage 

beibehalten werden soll. 

Das Vorhaben der klareren Gesetzessprache und der prägnanteren und kürzeren For­
mulierungen ist über weite Strecken als gelungen zu bezeichnen� wobei der an sich 

schwierige Bereich der Kapitalertragsteuer leider eine negative Ausnahme darstellt. 

Einer detaillierten Begutachtung der Entwürfe vorangestellt seien jene Schwerpunkte� 
die aus der Sicht der A'rzteschaft eine besondere - um nicht zu sagen existentielle 

- Bedeutung haben� die auch mit Ursache dafür sind� daß die Reform zu Lasten der 
Ärzteschaft gehen wird. 

SPITALSARZTE: 

Uberstundenzuschläge-� Nacht-� Wochenend-� Sonn-und Feiertagsdienst-� Erschwernis­

und Ce{ahrenzulagen. 

Die Spitalsärzte beziehen aus unterschiedlichen Gründen im Vergleich mit 
anderen Berufsgruppen der Unselbständigen einen überdurchschnittlichen Anteil 

ihres laufenden Einkommens aus diesen Zulagen. D.h.� das Grundgehalt ist im 
allgemeinen von den Spitalserhaltern (bewußt) niedrig gehalten worden. Die 

geplante Einschränkung der steuerlichen Behandlung dieser Zulagen trifft die 
Spitalsärzte daher kumulativ und somit besonders hart. Die sachlichen Gründe� 

daß die Spitalsärzteschaft dringend einer Sonderregelung bei diesen Zulagen 

zugeführt werden muß3 sind folgende: 

- Die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenanstaltenleistungen ist gesetzliche 

Aufgabe der öffentlichen Hand. 

- Ebenso gesetzlich (im Krankenanstaltengesetz) vorgeschrieben ist der ärztliche 

Dienst in den Krankenanstalten� damit die Tatsache� daß dieser Dienst rund um 

die Uhr zur Verfi�gung stehen muß. 

- Das bedeutet gesetzlichen Zwang für den Spitalserhalter zur Anordnung und für den 

Arzt zur Leistung von Uberstunden-� Nacht- � Sonn-und Feiertagsdiensten. 

________________________________ ���_. _.l_ 
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- Im A'rztegesetz ist für die in Ausbi ldung stehenden J/rzte verpflichtend die Leistung 

von Nachtdiensten und Wochenend-und Feiertagsdiensten im Rahmen der Ausbildung vorge­

schrieben (§ 6 Abs.S). 
Diese Gegebenheiten waren mit Ursache für die oben geschilderte Entwicklung auf dem 

Einkommensektor bzw.dem Schwerpunkt auf dem Leistungs-und Zulagengebiet, 

Unsere Forderung� die wir nochmals unterstreichen möchten� besteht darin� daß mit 

der geschilderten sachlichen Begründung� vrimär bei Entgelten für die Nacht-� Wochen­

end-� Sonn-und Feiertagsdienstleistungen der Spitalsärzte� die bisherigen steuerlichen 

Regelun�en unverändert bestehen bleiben. Zumindest müßte aber die Spitalsärzteschaft in 

den im § 68 Abs.6 des Entwurfes des Einkommensteuergesetzes 1988 vorgesehenen Ansatz ein­

bezogen werden. Im geplanten Abs.6 ist eine Erhöhung des Freibetrages von ÖS 4.940� -- um 

So%allerdings nur für Dienstnehmer vorgesehen� deren Normalarbeitszeit jeden Tag über­

wiegend zur Nachtzeit erbracht wird. 

(Ausführungen zum jüngst aktuell gewordenen Thema: "Erschwerniszulagen der A'rzte" siehe 

"Zu § 68"). 

NIEDERGELASSENE (FREIBERUFLICH TA'TIGE) ARZTE: 
UMSATZSTEUERSATZ: 

Die Anhebung des Umsatzsteuersatzes auf 20% ist entschieden abzulehnen. Dies aus 

folgenden Gründen: 
- Es sind bereits verfassungsrechtliche Bedenken zu dem Steuers atz von 20% für A'rzte in­

soferne laut geworden� als die gesetzlichen Sozialversicherungsträger mit ihren Lei­
stungen bei garantiertem Vorsteuerabzug umsatzsteuerfrei sind� damit die sozialver-
sicherten Patienten mit der Umsatzsteuer nicht belastet werden (im Gegensatz zu den 
Privatpatienten) und somit die Umsatzsteueranhebung/im Gegensatz zu den Leistungen der 

A'rzte 'keine Auswirkungen hat. für sie 

- Die medizinisch-ärztlichen Leistungen werden teurer und es werden Barrieren fUr den 

Patienten für die Inanspruchnahme der ärztlichen Hilfe geschaffen. Dieser Effekt wird 

eintreten� obwohl im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherungen mit einer Ubern ahme 

des erhöhten Umsatzsteuersatzes durch die gesetzlichen Sozialversicherungsträger im 

Hinblick auf deren Vorsteuerabzug zu rechnen ist. 
- In Teilbereichen� z.B. im zahnärztlichen Bereich� aber auch im privat-ärztlichen Bereic, 

usw.� werden die Leistungen und Zuzahlungen der Patienten teurer und damit wird der 

volkswirtschaftlich unerwünschte Sog in das benachbarte Ausland� z.B. Ungarn und 

Jugoslawien� aber auch der Schweiz und der BRD. noch stärker als bisher. 
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- Die verteuerung der Prämien für die Privatversicherungen� die von diesen schon 

angekündigt wurde. wird die Leistungen der Privatversicherungen für die Spitäler� 
, 

wenn man unterstellt� daß auch die Spitals leistungen 20% Umsatzsteuer kosten werden� 

senken und somit die Spitalsdefizite erhöhen. Eine Leistungsverteuerung -

sprich Prämienverteuerung - verstärkt nämlich das schon gegebene Problem des 

Rückganges der Privatversicherten� die sich die hohen Prämien nicht mehr leisten 

können. 

- Die medizinische Versorgung ist mindestens ebenso dem Grundversorgungsbedürfnis 

der Bevölkerung zuzurechnen� wie die Grundnahrungsmittel. 

- Es wird angesichts der zahllosen Bemühungen das Gesundheitsbewußtsein der 

Bevölkerung zu heben� weder von den Patienten noch von den Ärzten verstanden� 

daß die Alkoholabgabe auf Wein und vergorene Getränke halbiert� die Grund­

versorgung im medizinischen Sektor aber durch Verdoppelung der Umsatzsteuer 
verteuert wird. 

- Negativ betroffen werden auch die Wohlfahrtsfonds mit ihren Krankenkostener­
sätzen bzw. Krankengeldern sein� da wegen des fehlenden Vorsteuerabzugsrechtes 

der Wohlfahrtsfonds für sie ein Kostenschub durch die erhöhte Umsatzsteuer 
entstehen wird. 

ARZTEABSETZBETRAG - BESTEUERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGSEINNAHMEN 

Die Beseitigung des Absetzbetrages gemäß § 5 Abs.6 EStG.19?2 (ArzteabsetzbetragJ 

erfolgt mit der Begründung der "Beseitigung Von AusgabenpauschaUerungen". Dabei 
wird nicht berücksichtigt� daß der Arzteabsetzbetrag aus ganz anderen steuer­

politischen Uberlegungen geschaffen wurde. Die szt. Begründung für die Einführung 

war die Berücksichtigung der alten Forderung der Arzteschaft nach Begünstigung 
der Sozialversicherungseinnahmen der freiberuflich tätigen Kassenärzte und der 

von diesen im Rahmen des Bereitschaftsdienstes zu leistenden Wochenend-und Nacht­

dienste. Der niedergelassene Kassenarzt ist bekanntlich in seiner Honorargestaltung 
(immerhin sind 99% der Bevölkerung pflichtsozialversichertJ nicht frei� sondern 
er unterliegt genormten Sozialtarifen. Insoferne ist er in der Funktion zwischen 

Freiberufler und Angestelltem anzusiedeln. Dies und besondere Berufsgegebenheiten� 

wie Bereitschafts-(NachtJdienste der Kassenärzte zu berücksichtigen� war damals 

die Idee des Ärzteabsetzbetrages� dessen - aus dieser Warte - unzutreffende 
Bezeichnung nun offenbar Ursache dafür ist� daß er wegfallen soll. 

I 
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Die �sterreichische Ärztekammer muß diese Beseitigung strikte ablehnen und 

im Gegenteil das Anliegen zur steuerlichen Berücksichtigung der Sozialver­
sicherungseinnahmen niedergelassener Kassenärzte und den von diesen erbrachten 

Wochenend-und Nachtdiensten neuerlich deponieren. 

INVESTITIONSRUCKLAGE - teilweise steuerliche Auflösung durch Wertpapieranschaffung 

Das Motiv für eine teilweise steuerfreie Auflösung der Investitionsrücklage 
durch Anschaffung von Wertpapieren für Freiberufler war die Begünstigung einer 

zusätzlichen privaten Altersvorsorge. Wenn man im Zuge der Steuerreform von 

der Förderung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge spricht� ist es 

besonders unverständlich� daß eine analoqe� für die freien Berufe aus dem 

gZeichen Gedanken geschaffene Möglichkeit� nun gestrichen werden soll. Letztlich 

bringt die Streichung dieser Wertpapierbegilnstigung ja auch zur Finanzierung 

der Steuerreform nur sehr wenig und trifft die ohnedies schon von der Steuer­

reform negativ tangierten freien Berufe. 

ANGEMESSENHEIT DER BETRIEBSAUSGABEN 

Nicht zu übersehen ist die Tendenz der Reform� AufWendungen� die an sich 
betrieblich bedingt sind� nur teilweise als Betriebsausgaben anzuerkennen� 

bzw. nur unter dem nachgewiesenen Niveau (z.B.Reisekosten oder fixe Afa-Sätze 
bei Gebäuden ) zu pauschalieren. 

Damit wird ein besorgniserregender Weg der Einschränkung betriebliche Dispositionen -
für die der Selbständige auch das Risiko trägt - eingeschlagen. 

Im Sinne dieser Tendenz ist im § 20 Abs.l Ziff.2 des Entwurfes eine Uberprüfung 
der Angemessenheit der Betriebsausgaben dann vorgesehen� wenn Betriebsausgaben 

auch die Lebensführung betreffen. Wenn damit� was in den Erläuternden Bemerkungen 

zum Ausdruck kommt� die bisherige Judikatur zu den sogenannten Luxusgütern 

(PKW.� Perserteppiche� Antiquitäten) unterstrichen werden soll� so ist die 

ausdrückliche Bestimmung im § 20� der unter dem Titel 'Wicht abzugsfähige Aus­
gaben" steht� überflüssig. Im Gegenteil� diese Bestimmung wird trotz der Aus­

führungen der Erläuternden Bemerkungen zu sehr unterschiedlichen Interpretationen 

bei den Betriebsprüfungen und damit zu beträchtlichen Auseinandersetzungen zwischen 
Steuerpflichtigen und den Betriebsprüfern führen. Erläuternde Bemerkungen haben 

überdies keine Gesetzeskraft und können den Gesetzeswortlaut nur erklären� nicht 

einengen oder ändern. Von dieser Angemessenheitsprüfung ganz 
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besonders betroffen sind die freien Berufe und auch die Ärzte� weiZ ihr wesent­

Ziches KapitaZ darin besteht� wie sie - und in weZcher Umgebung sie - ihren 
Patienten und KZienten gegenübertreten. 

Da die ljsterreichische Ärztekammer auch eine Gefahr des Eingriffes der Finanz­

verwaZtung in betriebZiche Dispositionen nicht ausschZießen kann� beantragt sie 

mit Nachdruek die Streichung dieser Bestimmung. 

WOHLFAHRTSFONDS DER ÄRZTEKAMMERN. 

Die WohZfahrtsfonds der Ärztekammern werden ausschZießZich aus Beiträgen der 

Arzte finanziert� beruhen auf den verpfZichtenden Bestimmungen des Ärztegesetzes 

und unterZiegen keinerZei staatZicher Förderung oder Stützung. 

FoZgende gepZante - die WohZfahrtsfonds betreffenden - Änderungen, sind mit aZZer 

Entschiedenheit abzuZehnen: 

- die SteuerpfZicht der TodesfaZZbeihiZfen und der KrankengeZder� 

- die KapitaZertragsteuerpfZicht der VermögensveranZagungserträge der WohZfahrts­

�n&. 

Eine soZche Versch�rfung der steuerZichen Bestimmungen für die WohZfahrtsfonds 

ist vöZZig unakzeptabeZ. Dies aus foZgenden Gründen: 

Die TodesfaZZ-und KrankenbeihiZfe ist eine jeweiZs eigene im Ärztegesetz 

(§§ 70 und 72) verpfZichtend vorgeschriebene Versicherungssparte mit PfZicht­

beiträgen der Ärzte und PfZichtZeistungen der Fonds. 

Insoferne unterscheiden diese TeiZversicherungen sich von den vergZeichbaren 

Bestattungskostenbeiträgen der staatZichen SoziaZversicherungen� d.s. Kann­
Zeistungen ohne eigene Beiträge� aber auch Von den betriebZichen SterbegeZdern� 
die entweder im KuZanzwege oder aZs AusfZuß von dienstrechtZichen Bestimmungen -

natürZich auch ohne BeitragsZeistung - gezahZt werden. 

Die TodesfaZZbeihiZfe und KrankengeZder decken nicht nur direkt die finanzieZZen 

Lasten aus dem AnZaßfaZZ ab� sondern dienen auch zur Abdeckung indirekter� 

zum TeiZ beträchtZicher finanzieZZer BeZastungen� z.B. aus der wegen des 
Todes des niedergeZassenen Arztes erzwungenen Praxisaufgabe (Steuernach-
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vorschreibungen� usw.) Der im § 25 Abs.1 lit.e) und § 78 Abs.1 des Entwurfes des EStG. 

1988 vorgesehene Besteuerungsvorgang bedeutet eine horrende administrative Belastung für 
die Ji"rztekammem und ist bei freiberuflich tätig gewesenen Ji"rzten überhaupt unvollziehbar 

Xhnliches gilt für die genlante Steuerpflicht der Todesfallbeihilfen� bei der sich für 
den freiberuflichen Sektor Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit ergeben würden� während­

dem im Dienstnehmerbereich nach § 67 Abs.6 EStG. begünstige "sonstige Bezüge" vorliegen 

würden. 

Die einzige staatliche Förderung� die bisher indirekt bestand� nämlich die Steuerfrei­

heit der Leistungen� muß erhalten bleiben� WOfür die ausgeführten sachlichen Unterschiede 

und Besonderheiten als Beg��ndung herangezogen werden können. 

Das Jirztegesetz sieht schließlich eine ertragbringende Veranlagung der Reserven zur 

Sicherung der Ansprüche aus den Wohlfahrtsfonds vor (§ 57) � was verunmöglicht bzw.ein­

geschränkt wird� wenn die einschlägigen Zinserträge einer lo%igen Abzugssteuer unterworfe1 
werden. Es würden auch Reaktionen in der Veranlagungspolitik� u.a.Ausweichen in das Aus­
land� ein tre ten. 

Letztlich bestehen Verfassungsbedenken gegen die teilweise Einbeziehung der öffentlich­

rechtlichen Körverschaft in die Körperschaftssteuerpflicht (durch die Kap i ta lertrags teuer, 

trotz bestehender Körperschaftssteuerbefreiung. 

Unser Anliegen ist daher die Ausnahme der Körperschaften öffentlichen Rechts aus der 

Kapitalertragsteuerpflicht. Ein konkretes und sehr vergleichbares Beispiel findet 

sich mit der Befreiung Von der Körperschafts-und Einkommensteuer für überbetriebliche 

Pensionskassen. 
Auch in der Deutschen Bundesrevublik sind die Erträge der Versorgungswerke der freien 
Berufe im Endeffekt von der Kapitalertragsteuer nicht erfaßt. 

Wir appellieren nochmals eindringlich an den Gesetzgeber� diese wesentlichen� in ihren 

Auswirkungen im großen und ganzen auf die Ärzteschaft beschränkten Anliegen� durch ent­

sprechende Adaptierung der einschlägigen Gesetzentwürfe zu berücksichtigen. 

Einer detaillierten Stellungnahme zu einzelnen Entwurfbestimmungen vorweggenommen sei 

noch eine Bemerkung zur geplanten Verzinsung von Steuerguthaben� aber auch der rück­

wirkenden Einhebung von Sollzinsen zu Lasten des Steuerp flichtigen. Hier wird schon aus 

administrativen Gründen sehr genau zu überlegen sein� ob und wenn ja� ab welchem Zeit­

punkt� vor allem die Sollzinsen zum Tragen kommen sollen. Abgesehen davon ist zu 

erwarten� daß im Zuge einer solch großen Reform� wie der vorliegenden� alle Reform­

schritte in einem Zuqe zur Begutachtunq versendet werden. 
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Eine Nachre ichung von einschlägigen Novellierungsbestimmungen der BAD. wird 

den geschilderten Zeitdruck in der Begutachtung und in der Beschlußfassung 

nur noch verstärken. 

Im Einzelnen wird zu den Entwurfsbestimmungen bemerkt: 

I.ENTWURF EINES EINKDMMENSTEUERGESETZES 1988: 

Zu § 3: 

Es entfällt ein wesentlicher Teil der bisherigen Befreiungsbestimmungen. 

Signifikant ist die Tendenz3 Sozialleistungen3 wie z.B. die Knankengelder und 

die Unfallrenten aus der gesetzlichen Unfallversicherung einkommensteuerpflichtig 

zu stellen3 andererseits aber z.B. den Haustrunk im Brauereigewerbe oder den 
Freitabak und die Freizigaretten in der Tabakindustrie steuerfrei zu belassen. 

Hier ergibt sich ein sehr vroblematischer Schwerpunkt zugunsten von Bezagen3 

von denen man mit bestem Willen nicht behaupten kann3 daß sie aus gesundheits­
politischer Sicht förderungswUrdig wären. 

Eine nicht unbeträchtliche Zahl an Befreiungen (27 /) bleibt bestehen3 was 
einmal die Ungerechtigkeit bei dem Maßstab der Beseitigung von Befreiungen 

verstärkt und zum anderen auch nicht zur Vereinfachung des Einkommensteuersystems 

bei tragen wird. 

Zu den Schwerpunkten aus der Sicht der A'rzteschaft3 nämlich zur Steuerpflicht 

der Krankengelder auf Grund der neuen Ziffer 4) bzw. der Todesfallbeihilfen 

der Wohlfahrtsfonds (die Ziffer 12 des EStG.1972 fällt ersatzlos weg)3 siehe das 
vorstehend Gesagte. 

Zu Ziffer 4) lit.a): 

Ungeachtet der grundsätzlichen Ablehnung der Steuerpflicht der Krankengelder 
weisen wir auf den Umstand hin3 daß auch die Wohlfahrtsfonds z.T. Sachleistungen 

im Krankenversicherungssektor3 z.B. durch Ubernahme der Spitalskosten erbringen. 

Zur Verdeutlichung sollte far den Fall3 daß die Steuerpflicht der Krankengelder 
unumgänglich ist3 Ziffer 4a des § 3 Abs.l wie folgt ergänzt werden: " .. und gleich­

artige Leistungen aus dem Versorgungs-und Unterstiltzungseinrichtungen der Kammern 
der selbständig Erwerbstätigen." 

.. 

5/SN-127/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)10 von 28

www.parlament.gv.at



-10-
Zu § 4 Abs.1: 

Bedenken sind bei der Schaffung eines Unterschiedes zwischen Instandsetzungs-

kosten (nur auf 10 Jahre absetzbar) und Instandhaltungskosten (laufender Aufwand) 

bei Betriebsgebäuden am Platze. Hier fehlt es an einer schlüssigen Begründung 

für den neu geschaffenen Unterschied. Eine allfällige Verlängerung der Nutzungs­

dauer des Gebäudes durch Instandsetzungsmaßnahmen würde ohnedies über die Dauer 

der Abschreibung berücksichtigt (siehe auch die Ausführungen zu § 28). 

Abs.3): 

Bei der neu formulierten Aufzeichnungsverpflichtung für Uberschußrechner wird 

auf § 18 UStG. verwiesen. Bei Vorsteuerpauschalierten ergeben sich aus dem 

Umsatzsteuerrecht Differenzen zur neuen einkommensteuerrechtlichen Aufzeichnungs­

verpflichtung, und zwar bei den Ausgaben bzw. Vorsteuern. Nach § 10 der Ver­

ordnung, BGBl.Nr.62?/83, sind Vorsteyerpauschalierte umsatzsteuerlich von der 
Aufzeichnungspflicht befreit, bleiben aber nach § 4 Abs.3 EStG.1988 

aufzeichnungsp[lichtig. Man sollte von der Normierung einer einkommensteuer­

rechtlichen Aufzeichnungspflicht Abstand nehmen. 

Abs.5): 

Zur Neuregelung bzw. Einschränkung bei den Re�sekosten siehe die Feststellungen 
zu § 26 Ziff.4. 

Die Beseitigung des Freibetrages für nicht belegbare Betriebsausgaben (Ärzte­

absetzbetrag) des bisherigen § 4 Abs.6 stößt auf massiven Widerspruch der 
�sterreichischen Ärztekammer. Siehe das eingangs Gesagte. 

Abs.6): 
Bei allem Verständnis, daß man einschlägige Verlustabschreibegesellschaften 

oder Bauherrnmodelle usw. aus steuerlicher Sicht in den Griff bekommen möchte, 

erheben sich doch Zweifel, ob eine generelle Beseitigung bzw. weitgehende 

Einschränkung dieser Veranlagungsmöglichkeit - und damit auch der Möglichkeit 

Risikokapital a�zubrinren - im Wege einer restriktiven Steuergesetzgebung 
sinnvoll ist. 

Zu § 6 Ziffer 5 lit.b): 

Grundstückseinlagen sind mit dem Teilwert, höchstens mit den Anschaffungs-oder 

Herstellungskosten - abzüglich der AfA (fiktiv) - zu bewerten, wenn sie innerhalb 

der letzten 10 Jahre angeschafft oder hergestellt worden sind. Angesichts der 
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raschen Baupreisentwicklung ist die Schaffung einer Höchstgrenze als 

Abschreibungsbasis� die sich auf die bis zu 10 Jahre aurückliegenden 

Baukosten bezieht� rußerst problematisch. Diese Frist sollte auf 5 Jahre 

verkürzt werden. 

Zu § 7: 

Die Beseitigung der formeUen Voraussetzung "Anlageverzeichnis" für den 

Anspruch auf AfA bei tJberschußrechnern wird begrüßt. 

Zu § 8: 

Hier ist im Hinblick auf die starke Frequenz der Arztpraxen und damit auf 

die starke Abnutzung der Räumlichkeiten zu fordern� daß auch die Praxis­

räumlichkeiten der niedergelassenen iJ:rzte in die 2� 5%ige Abschreibung aufge­
nommen werden (wie Gebäude von Banken und Versicherungen). 

Zu § 9: 

Die Reduktion der Investitionsrücklage von 25 auf 10% ist an sich problematisch 

und führt zu tJbergangsbestimmungen� unter anderem im § 117 Abs.3. Hier wird 

wörtlich ausgeführt� daß in den Wirtschaftsjahren 1985 und 1987 gebildete 

Investitionsrücklagen 1988 ohne Zuschlag aufgelöst werden können. Es fehlt 

das Jahr 1986� es scheint sich um ein redaktionelles Versehen zu handeln. 

Mit der Rückbeziehung der Reduktion des Prozentsatzes bereits auf das Jahr 1988 
wird ein Eingriff in die Dispositionsfreiheit der Steuerpflichtigen - getätigt. 

Es wird eine forcierte Rücklagenbildung bei späterer - progressiv nicht so 

stark belasteter - Auflösung unterbunden. Angesichts vieler negativer Effekte� 
die im Zuge der Steuerreform auftreten� ist es nicht verständlich� daß man 

diese positive Dispositionsmöglichkeit durch Rückwirkung einengt ! 

Nach der tJbergangsbestimmung� § 117 Abs.4 sollen die Bestimmungen des § 9 
Abs.4-9 EStG.1972 über die Wertpapierbegünstigung weiter anwendbar sein� wenn 

die Wertpapiere vor dem 1.1.1988 angeschafft worden sind. Wir haben uns für 
die Beibehaltung der Wertpapierbegünstigung ausgesprochen und das auch im 

grundsätzlichen Teil dieser Sbellungnahme begründet. Als allermindeste Anderung 

sollte vorgesehen werden� daß verloste oder getilgte Wertpapiere� also wenn der 

Vorgang� der zur Veräußerung der Wertpapiere führt� nicht der Disposition des 
Betreffenden unterliegt� nicht nachbeschafft werden müssen. 
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Zu § 10 Abs.?: 

Der Sinn der Einengung der Berücksichtigung des Investitionsfreibetrages bzw. 

der Schaffung eines generellen Verlustvortrages ist nicht einzusehen� da man hier 

vom Prinzip des synthetischen Einkommensteuerrechtes - das Einkommen ist das 

Ergebnis aller positiven oder negativen Einkünfte aus allen Einkunftsarten - abgeht. 

Abgesehen davon wird die Buchführung� insbesondere von Freiberuflern verkompliziert. 

Ahs. 8) : 

Die Behaltefrist wird von 5 auf 4 Jahre reduziert. In der Ubergangsbestimmung 

des § 117 Abs.5 ist allerdings ausgesagt� daß für vor dem 1.1.1989 angeschaffte 

Wirtschaftsgüter die 5-,jährige Behaltefrist weiter gilt. Es wäre zu überlegen� 

aus Vereinfachungsgründen auch für diese die 4-jährige Behaltefrist vorzusehen. 

Zu § 12: 

Bedenken bestehen gegen die Vereinheitlichung der Behaltefristen (10 Jahre) � 

für die Ubertragung stiller Reserven� und zwar in bezug auf bewegliche Wirt­

schaftsgüter. Bewegliche Wirtschaftsgüter werden nur im seltensten Ausnahmsfalle 

10 Jabre oder gar mehr� ohne daß ein Austausch notwendig wäre� dem Betrieb dienen� 
sodaß die Verlängerung auf 10 Jahre eine weitgehende Aushöhlung der Möglichkeit 

der Ubertragung stiller Reserven aus beweglichen Wirtschaftsgütern auf Neuan­

schaffungen be0eutet. 

Zu § 15 Abs. l und § 16 Abs. l: 

Durch einen Verweis auf § 4 Abs. 3 werden die für Uberschußrechner geltenden 

Bestimmungen über die Aufzeichnungspflicht auch für Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Ziff. 4 

bis ? in Wirksamkeit gesetzt. Es ergeben sich hier praktische Probleme� wenn man 

z. B. an die Wirksamkeit dieser Bestimmung bei den Einkünften aus nicht selbständiger 

Arbeit denkt� wo sich Aufzeichnunqsverpflichtungen im engeren Sinne von vorneherein 
erübrigen und bei den Werbungskosten Aufzeichnungen einfach unüblich sind. Hier hat 

bisher immer die Vorlage der Belege im Zuge der einschlägigen Antragstellung genügt. 

Ahnliches gilt auch für Einkünfte aus Kapitalvermögen oder auch für die sonstigen 

Einkünfte. Wenn man den Steuerpflichtigen nicht überflüssigerweise bei Nichtbeachtung 
dieser "sinngemäßen Aufzeichnungsverpflichtung" in Formfehler und somit � womöglich 1 

Schätzungsverfahren oder gar Finanzstrafverfahren hineintreiben will� sollte diese 

Bestimmung über die Aufzeichnungen entfallen (ebenso wie jene des § 4 Abs. 3 I). 
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§ 16 Abs.1 Ziff.8 lit.f): 

Für Gebäude werden als Absetzung für Abnutzung 1� 5% jährlich absolut fixiert. Gegen eine 

derartige pauschale AfA-ErmitUung� die überhauvt keine Rücksicht auf das Alter und den 

Zustand des Gebäudes nimmt� werden ebenso Einwendungen erhoben� wie regen das vorgesehenE 

Abschreibungsausmaß. Der Sinn der Abschreibung ist es ja letztlich� den Wertverzehr nach 

objektiven Kriterien zu berücksichtigen und die finanziellen Mittel für eine Neuan­

schaffung bzw.den Ersatz der abgenutzten Substanz steuerlich beistellen zu helfen. 

Zu § 18 - Sonderausgaben: 

Bei allem Verständnis für das Flüssigmachen Von Mitteln bedauern wir außerordentUch� 
daß gerade im Sonderausgabenbereich� sowohl vom sozialen Gesichtspunkt aus gesehen� 
als auch vom Gedanken dEr Förderung der Zukunftsvorsorge� der Eigenheimbeschaffung und 

dgl.mehr� deutliche Einschnitte getroffen werden. Vor allem der Umstand� daß doppelt so 

viel� als steuerlich berücksichtigbar ist� an Ausgaben nachgewiesen werden muß� wird 
minderbemittelte Bevölkerungsschichten.negativ treffen� wobei deren Interesse an ein­

schlägigen Zukunftsvorsorgemaßnahmen� wie Zusatzkrankenversicherungen� usw.mindestens 

ebenso groß ist� wie jenes der besser Verdienenden. 

Abs.1 Ziff.3: 

Zu bedauern ist die Eliminierung des Sonderausgabentatbestandes für energiesparende 

Maßnahmen. Das Gleiche gilt für die Beseitigung des Altershöchstbetrages bei Lebens­
versicherunqen gemäß § 18 Abs. 2 Ziff.2 lit.e)EStG.19?2. Im Vertrauen auf die steuerlich 

erhöhte AbzugSfähigkeit hat gerade die ältere Generation höhere Lebensversicherungen 

abgeschlossen� was letztlich auch dem Grundgedanken der Steuerreform der vrivaten Alters­
vorsorge entspricht. 
Zu begrüßen ist hingegen die Aufnahme von Instandsetzungsaufwendungen zur Sanierung von 

Wohnraum (abgesehen von den Bedenken� die sich grundsätzlich gegen die Differenzierung 
zwischen Instandsetzungs-und InstandhaltungsaufWendungen für Gebäude ergeben). 

Abs.1 Ziff.5: 

Der Betrag an Kirchensteuer ist mit S 800� -- seit Jahren unverändert und sollte 

unbedingt valorisiert werden. 

Abs.4 Ziff. 1: 

Im letzten Absatz soUte das Wort "hat" nach "der Steuerpflichtige" kommen. 
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Abs.6): 

Es entspricht einer langjährigen Forderung der Ärzte3 auch Uberschußrechner 

in die Möglichkeit des Verlustvortrages einzubeziehen. 

§ 20 Abs.l Ziff.2: 

Zur Angemessenheitsprüfung der Betriebsausgaben bzw. der Aufwendungen3 die auch 

die Lebensführung bepühren3 siehe das einleitend unter den Schwerpunkten Gesagte. 
Die Interpretationsproblematik und die wahrscheinlichen Auseinandersetzungen 

werden auch durch den Hinweis auf die allgemeine Verkehrsauffassung nicht er­

leichtert. Gerade in diesem Punkte wird es relevante Unterschiede in der Ver­

kehrsauffassung dessen geben3 was noch als Betriebsausgabe angemessen und 

was schon unangemessen ist. Es ist zu bezweifeln3 ob es überhaupt eine verbind­

liche Verkehrsauffassung für diese Beurteilung gibt. Jedenfalls spricht sich 

die C5sterreichische Ärztekammer gegen eine Koppelung der laufenden Aufwendungen 

an die Anschaffungsaufwendungen aus. Die laufenden Aufwendungen sind jeden­

falls in voller Höhe zu bepücksichtigen. 

Zu § 22 Ziff.l lit.b): 

Die Einbeziehung der Sondergebühren der Arzte in den Krankenanstalten wurde 

erst 1985 durchgeführt. Dabei ist die Formulierung3 die in gleicher Form auch 

in das EStG.1988 übernommen wird3 etwas unklar. Vor allem der KlammerausdPuck 
"(  einsch ließlich ambulatorischer Behandlung)" würde sich bei genauer In ter­

pretation nur auf die Patienten der Sonderklasse beziehen. In der Realität sind aber 

die ambulanten Patienten nicht zu unterscheiden in solche der Sonderklasse3 
(die stationär aufgenommen sind) und in Patienten der aUgerreinen Gebühren-

klasse. Auf der Ambulanz gibt es also keine Sonderklasse. Gemeint waren hier 

die Entgelte für die ambulatorische Behandlung3 also die Tätigkeit in der Ambulanz. 

Die Spitalsärzteschaft hat in der Regel Anteil an diesen Einnahmen. Man sollte 

zur Verdeutlichung den KlammerausdPuck ersetzen durch die Worte "und der Ambulanz­
patien ten. " 

Ziff. 3): 

Die Einbeziehung der Gewinne aus Mitunternehmerschaften in die Einkünfte aus 

selbständiger Arbeit beim Gesellschafter wird nicht3 wie es dem langjährigen 

Wunsch der Arztekammer entspricht3 entschärft3 sondern im Gegenteil verschärft 

und zwar durch die Einfügung des Wortes "ausdrücklich" zwischen "Personen" und 
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"zu lassen". Wir haben immer dafür p lädiert � daß man sich hier mit einer 
negativen Abgrenzung begnügen soUte. Die steuerliche Anerkennung von Mit­

unternehmerschaften im ärztlichen Bereich soll schon dann gegeben sein� 

wenn berufsrechtliche Vorschriften die Gesellschaft mit berufsfremden 

Personen nicht ausdrücklich verbieten� lüas durchaus der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes entspricht (Innengesellschaften� usw.). 

Ziffer 4): 

Die Einbeziehung der Bezüge aus den Wohlfahrtsfonds der Ärztekammern� 

soweit sie nicht unter Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit fallen� 
in die Einkünfte aus selbständiger Arbeit ist sustemfremd. Es kann 

sich hier ausschließlich um einmalige und nicht laufende Leistungen 

handeln. Einmalige Leistungen� die noch dazu durchaus auch nicht immer 

dem niedergelassenen oder angestellten Arzt zukommen� sondern oft 

anderen Personen (TodesfaUbeihiZfe). Eine Einbeziehung dieser Lei­

stungen in die Steuerpflicht sollte entfallen� d.h. es sollte die Ziffer 4) 

gestrichen werden. 

Sollte es gegen unseren Widerspruch bei der geplanten Steuerpflicht 

für die Todesfallbeihilfen bleiben� ergäbe sich je nach dem� ob die 

Todesfallbeihilfen Ausfluß eines Dienstverhältnisses sind oder wie 

im FaUe der Wohlfahrtsfonds an freiberuflich tätige A'rzte bezahlt würden� 

folgender unterschiedZicher Besteuerungseffekt: 

Einschlägige Sterbegelder bei Ableben von Angestellten� z.B. eines Betriebes� wären 

als "sonstige Bezüge" nach § 67 Abs. 6 begünstigt� die TodesfaUbeihilfen 

der Wohlfahrtsfonds bei Ableben von freiberuflich tätigen Arzten aber auch 

von angestellten Ärzten� die ja keine Dienstnehmer der Fonds sind� wären 
möglicherweise Einkünfte aus selbständiger Arbeit bei den Hinterbliebenen 

und würden nicht der Begünstigung des § 67 Abs.6 EStG. unterziehbar sein. 

Diese unzumutbare Ungleichheit ist ein weiterer Grund für die Ablehnung 

der vorgesehenen Steuerpflicht der Todesfallbeihilfen der Wohlfahrtsfonds. 
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Abs.6): 

Begrüßt wird die Vereinheitlichung und Vereinfachung bei der teilweisen 

Nichtversteuerung von Praxisräumlichkeiten. 

Zu § 25 Abs.1 Ziff.1 lit.e und Abs.2 (§ 78 Abs.1) : 

Abgesehen von der grundsätzlichen Ablehnung der Steuerpflicht der Kranken­

gelder ist auf die beträchtlichen administrativen Probleme und Unklar-

heiten für den Wohlfahrtsfonds der A'rzte zu verweisen. Im Sinne des § 25 Abs.1Ziff.1 . lit.e) § 25 Abs.2 und § 78 Abs.1 vom "Arbeitgeber"3 den es bei Kranken-
ge ldern an freiberuflich tätige A'rzte nicht gibt ! 

Siehe im übrigen die Ausführungen zu § 78 Abs.1 ! 

Eine künstliche Zuordnung von Einnahmen selbständig Erwerbstätiger 

zu den nicht selbständigen Einkünften ist grundsätzlich abzulehnen ! 

Zu § 26 Ziff.4 (§ 4 Abs.5 und § 16 Abs.1 Ziff.9) : 

Diese Regelung wird dazu führen3 daß Ärzte bei dem Besuch von Fort­

bildungsveranstaltungen (z.B.Kongressen)3 zu dem sie ja auf Grund 

des Arztegesetzes verpflichtet sind3 abgesehen vom Einnahmenausfall 
(niedergelassene Ärzte) und Freizeitausfall (angestellte Ärzte) 3 
unter Umständen nicht einmal die anfallenden Selbstkosten in voller 

Höhe als Betriebsausgaben / Werbungskosten geltend machen können. 
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Offen scheint bei den unverändert geltenden Auslandssätzen die Frage nach den 

5 Stufen bzw. der dafür bislang notwendigen Einkommensermittlung. 

Zu § 27: 

Es ist natürlich unerfreulich3 daß der Freibetrag Von S 10.0003 -- für 

zinsen aus Spareinlagen und laufenden Bankguthaben wegfällt3 ebens03 daß 

die Steuerfreiheit der Zinsen für die begünstigten festverzinslichen Wert­

papiere - im Nennwert von S 100.0003 -- pro Jahr - ersatzlos gestrichen wird. 

Wie weit diese Maßnahmen einen negativen Effekt auf den inländischen Kapital­

markt haben werden3 bleibt abzuwarten. 

Es wird zwar durch Uberpangsregelungen3 auch im Zusammenhang mit der Kapital­

ertragsteuer versucht3 einiges an Auswirkungen wenigstens zeitlich begrenzt 

abzumildern3 sehr effektvoll dürfte dies aber nicht sein ! 

Zu § 28: 

Der Untrerschied zwischen dem Begriff "InstandJzaltungs-und Instandsetzungs­

arbeiten" ist steuerlich deshalb relevant3 weil Instandsetzungsarbeiten nur 

gleichmäßig auf 10 Jahre verteilt absetzbar sind3 im Gegensatz zur bisherigen 

Möglichkeit3 sie als Erhaltungsaufwand sofort und zur Gänze abzusetzen. 

Wie schon zu § 4 Abs.1 äußern wir gegen e�ne derartige Unterscheidung Bedenken 

und halten sie für überflüssig. Man sollte bei den - in der Judikatur hin­

reichend abgegrenzten - Tatbeständ en "Erhaltungs-und HersteUungsauft;and" 

bleiben. 

Abs.3) : 

Im Gegensatz zu derzeit wird der Zeitraum3 in dem Herstellungsaufwand abge­

setzt werden kann3 von 10 auf 15 Jahre angehoben und zwar im Zusammenhang 
mit entsprechenden Maßnahmen nach dem Mietrechtsgesetz3 S�ierungsmaßnahmen 

nach dem Wohnhaussanierungsgesetz3 dem S�rtwohnungsgesetz3 dem Stadterneuerungs­
gesetz- und dem Denkmalschutzgesetz. Diese Verlängerung der Abschreibungsdauer 

wird die Attraktivität der einschlägigen Investitionen in sanierungsbedürftige 

Althäuser deutlich absenken. 
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Zu Abs.?:  

Aus unserer Sicht abzulehnen ist die neu geschaffene Nachversteuerung bei Ubertragung 

von Gebäuden unter Lebenden. Man weicht hier von dem Grundsatz ab� daß bei den Ein­

kunftsarten 4 bis ? die Weitergabe der Einkunftsquellen keine steuerlichen Konse­

auenzen nach sich zieht und beschränkt zugleich auch die Dispositionsmöglichkeit 

des Hauseigentvmers durch die drohende Nachversteuerung für einen Zeitraum von 15 

Jahren nach Durchführung von Instandsetzungs-oder Herstellungsarbeiten. (Der be­

troffene Hauseigentümer wird sich die Durchführung von Renovierungen überlegen I) 

Besonders abzulehnen ist� daß die Nachversteuerung auch für Gebäude gilt� die im 
Ubertragungszeitraum nicht mehr der Vermietung oder Verpachtung dienen. 

Zu § 30: 

Die Verlängerung der Spekulationsfrist bei Veräußerung von Grundstücken tritt ohne 

Üöergangsbestimmung (gemäß § 125) bereits für alle Vorgänge in Kraft� die ohne Rück­

sicht auf den Zeitpunkt der Anschaffung nach dem 31. Dezember 1988 durchgeführt 

werden. Dies ist sicherlich eine Härte� hier sollte man einen gleitenden Ubergang� 

d.h. eine sukzessive Anhebung der Spekulationsfrist� nach Maßgabe des Zeitpunktes 

des Erwerbes� einführen. 

Die Spekulationsfrist verlängert sich auf 15 Jahre� wenn innerhalb von 10 Jahren 

nach der Anschaffung Instandsetzungs-oder Herstellungskosten in Teilbeträgen nach 
§ 28 Abs.2 oder 3 abgesetzt wurden. Da diese Absetzung� vor allem von Instand­

setzungskosten� eine erzwungene ist - bisher waren diese sofort zur Gänze absetzbar -

ist die Verlängerung der Spekulationsfrist in diesem Falle abzulehnen. 

Zu § 33: 
Hier gilt das einleitend grundsätzlich Gesagte� d.h. die deutliche Tarifreduktion 

und die Verringerung der Zahl der Progressionsstufen wird ebenso begrüßt� wie die 
in Abs.8 vorgesehene Gutschrift des Differenzbetrages� der sich aus der nicht mög­

lichen Berücksichtigung der Kinderzuschläge ergibt. Die im Abs.4 vorgesehen Regelung 

für den Alleinverdienerabsetzbetrag bzw. den zulässigen Zusatzverdienst des Ehegatten� 

ißt dem Grunde nach positiv zu beurteilen� wenngleich sie fUr den Vollzug etwas 

kompliziert sein dürfte. 

Zu § 34: 

Es besteht natürlich ein gewisses T/el'ständnis� daß der Bereich von Privatauf­

wendungen� der sich einkommensteuerlich auswirken� eher restriktiv gestaltet 

werden sollte. ES.ist auch die vereinfachte Ermittlung der sogenannten zumutbaren 

Mehrbelastung� also des Selbstbehaltes positiv zu bewerten. Ein doppelt 

negativer Effekt liegt allerdings darinnen� daß die Prozentsätze für diesen 
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Selbstbehalt erhöht worden sind, obwohl zugleich auch der Umfang der Auf­

wendungen, die als außergewöhnliche Belastung zu gelten haben, stark reduziert 

wurde, wenn man an die Beseitigung des Heiratsgutes, oder auch der normalen 

Alimentationsleistungen denkt. 

Für die vom Patienten zu tragenden Arztkosten ergeben sich deshalb ver­

fassungsrechtliche Bedenken, weil der Pflichtversicherte seine Aufwendungen 

(Beiträge) voll absetzen kann, der Nichtversicherte bei den Arztkosten aber 

einen Selbstbehalt zu tragen hat. 

Zu Abs.8) wird angenommen, daß dßr pauschalierte Betrag für ein auswärtiges 

Studium ohne Selbstbehalt abgezogen werden kann. 

Zu § 37 Abs. 2: 

Gegen die "Behal tefrist" von 7 Jahren als Voraussetzung für den halben Steuer­
satz bei Praxisveräußerungen oder Aufgabe bzw.beim Wechsel der Gewinnermittlungs­

art sind massive Bedenken anzumelden. Es ist mit Sicherheit nicht davon auszu­

gehen, daß jemand einen Betrieb kurzfristig führt, die Investitionen und 
die Ausgaben riskiert und ihn dann mehr oder weniger willkürlich, womöglich 
aus steuerlichen Uberlegungen, sehr bald wieder aufgibt. In der Regel ist 
davon auszugehen, daß eine solche Handlung entweder ökonomisch oder auch in 

der Person des Betreffenden gelegen, z.B. durch Invalidität oder TodeSfall, 

erzwungen wird. Dadurch, daß entgegen unseren langjährigen Anträgen der 
Verlustvortrag Uberschußrechnern immer noch nicht eingeräumt wird, sind 

viele Junge A'rzte im ersten Jahr der Niederlassung gezwungen zu bilanzieren, 

wobei, schon aus aaministrativen- und Kostengründen ein baldiger Ubergang zur 

Uberschußrechnung sinnvoll ist. Die Bindung an die mindestens 7-jährige 

Behaltefrist für den halben Steuersatz für Gewinne aus der Betriebsaufgabe -, 
übergabe und dem Wechsel der Gewinnermittlungsart, ist entschieden abzulehnen. 

Zu § 38: 

Äußerst unerfreulich ist die Beseitigung des halben Steuersatzes für 

literarisch-wissenschaftliche, urheberrechtlich geschützte Werke. Damit 

wird dem freien Berufsstand, dessen Hauotarbeit in geistiger Produktion 
besteht, ein zusätzlicher steuerlicher Nachteil zugefügt, was das Gesamtbild 

der Beurteilung der Steuerreform aus diesem Gesichtswinkel weiter verschlechtert. 
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Zu § 40 und § 41: 

Der Entfall des Freibetrages bei Zusammenfall von unselbständigen mit anderen 

Einkünften bzw. die Umwandlung in eine Freigrenze trifft wieder die Spitalsärzte� 

die neben dem Gehal t in vie len Bundes ländern einkommens teuerp [lichtige "besondere 

Gebühren" erhalten. 

Zu § 41 Abs.2 Ziff.5: 

Bei strenger wörtlicher Auslegung muß man zum Schluß kommen� daß nur solche 

Unselbständige diesen Veranlagungsrrrund (NichtgeUendmachung von Sonderausgaben� 

Werbungskosten� außergewöhnliche Belastung im Wege des Jahresausgleiches) 

in Anspruch nehmen können� die auch noch prundsätzlich über andere Einkünfte� 

wenn auch geringfügig� verfügen. Hier ist eine Klarstellung in dem Sinne not­

wendig� daß die erwähnten Veranlagungsgründe von allen Unselbständigen� d.h. 

auch wenn nur Einkünfte au,s nicht selbständiger Arbeit vorliegen) beansprucht 

werden können. Siehe auch zu "§ 72 Abs.2" ! 

Zu § 47 Abs.3: 

Schon zu den vorhergehenden Entwürfen Von Abgabenänderungsgesetzen hat die 

iJsterreichische Jirztekammer die Absicht� bei Vorhandensein mehrerer Pensionen 
einer pensionsauszahlenden Stelle die Lohnbesteuerung verpflichtend zu über­

tragen� abgelehnt. Diese Ablehnung wurde in erster Linie aus administrativen 

Gründen ausgesprochen und gilt weiterhin. 

Zu § 62 Abs.2 und § 63 - § 65 und § 127: 

Werbungskosten� Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastung� sollen nicht 

mehr durch Eintragungen in der Lohnsteuerkarte� sondern durch sogenannte 

"Freibetragsbescheide" berücksichtirrt werden. Bei allem Verständnis für Verein­
fachungsbestrebungen aus der Sicht der Finanzverwaltung, sind Zweifel am Platze� 

ob aus der Sicht der betroffenen Dienstnehmer diese neue Regelung eine Verein­

fachung bringt. Probleme werden sich Vor allem aus folgendem ergeben: 

Der Freibetragsbescheid hinkt, was den zugrunde liegenden Sachverhalt betrifft, 

um zwei Jahre nach. Der Arbeitnehmer ist zur Mitteilung verpflichtet, wenn die 

AufWendungen nicht in der berücksichtigten Höhe rretätigt wurden (soferne er beim 
Finanzamt keinen Jahresausgleich beantragt hat) - und zwar bis zum 30.Juni nach 

Ablauf des betreffenden Kalenderjahres. Das sind dann schon insgesamt 2 1/2 Jahre 

nach dem Jahr, das für die Absetzbarkeit praktisch herangezogen wurde. 
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Dies wird dazu führen3 daß Arbeitnehmer auf solche Meldungen vergessen und 

damit finanzstraffällig werden. Weitere Nachteile sind: 

Der Arbeitgeber3 dem ein Freibetragsbescheid vorgelegt wird3 kann keinen Jahres­

ausgleich durchführen. Er darf auch während des Kalenderjahres nicht Aufrollen3 

was bedeutet3 daß selbst einfache Fälle während des Jahres nicht korrigiert 

werden können. 

Die Hauptbedenken konzentrieren sich aber auf die relativ langen zeitlichen 

Abstände zwischen dem Jahr3 für das der Jahresausgleich durchgeführt wird3 

und dem Jahr3 für das der Freibetragsbescheid wirkt bzw. die damit sehr häUfig 

zu erwartende Korrektur-und Meldepflicht der Arbeitnehmer. 

In der Ubergangsbestimmung des § 127 Abs.1 sind für 1988 nur Eintragungen von 

Sonderausgaben (§ 62 Abs.4 Ziff.2 EStG.1972J und der außergewöhnlichen Be­

lastungen (§ 62 Abs.4 Ziff.3 EStG.1972J3 nicht aber von Werbungskosten (§ 62 

Abs.4 Ziff.1 EStG.1972J vorgesehen. Wir nehmen an3 daß die Ziff.1 des § 62 Abs.4 

EStG.1972 nur versehentlich nicht angeführt wurde. 

Zu § 68 Abs. 5 : 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 19.1.19883 

85/14/0124 einen sehr rigorosen Standpunkt zur steuerlichen Behandlung der 

Erschwerniszulage der Svitalsärzte vertreten. Sollte die Finanzverwaltung 
zum Schlusse kommen3 daß diesem Erkenntnis allgemeine Bedeutung zukommt3 kann 
dies die generelle Steuerpflicht der Erschwerniszulage für Spitalsärzte bedeuten. 

Damit werden die Bestimmungen des § 68 über die Erschwerniszulage unhalt bar. 

Der im Durchschnitt zu erwartende negative Effekt aus der Zulagenbesteuerung 

auf Grund der Steuerreform wird somit beträchtlich verstärkt und unerträglich. 

Wir beantragen daher die Neudefinition des Begriffes "Erschwernis" im § 68 Abs.5 
in dem Sinne3 daß bei der FeststeUung der gegebenen"Erschwernis" mit den aUgemeinen 

Arbeitsverhältnissen (und nicht denen der betreffenden BerufsgruppeJ zu ver-

gleichen ist. Damit kann die Besteuerung - wie bisher erfolgen3 d.h.die Er­
schwerniszulagen für Spitalsärzte3 die ohne Zweifel im Vergleich mit der allge­

meinen Arbeitswelt unter erschwerten Bedingungen arbeiten3 bleiben steuerfrei. 
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Zu § 72 Abs. 1: 

Dem Arbeitgeber wird auch ohne AntragsteZZung die Durchführung des Jahres­

ausgZeiches verpfZichtend auferlegt� wobei aZlerdings die ZahZ der Jahres­

ausgZeiche in so ferne deutZieh zurückgehen wird� aZs bei Vor Ziegen von 

Freibetragsbescheiden die JahresausgZeiche immer vom Finanzamt durchgeführt 

werden müssen. AnnZiches giZt auch für die automatische Durchführung des 

JahresausgZeiches durch die pensionsauszahlenden StelZen. Hier sind aus 

administrativen Gründen seitens der WohZfahrtsfonds der Arztekammern Bedenken 

anzumeZden. 

• 

Im Abs.2 wird der Antrag für den amtswegigen JahresausgZeich mit 30.Juni des 

FoZgejahres deutZieh gegenüber bisher (Ende des zweitfoZgenden Jahres) verkürzt� 

aZZerdings dürften die Auswirkungen dieser Verkürzung - und damit die Gefahr 

der Versäumnis und des Verlustes einschZägiger Beträge - durch die Bestimmungen 

des § 41 Abs.1 Ziff.5 entschärft sein. § 41 Abs.1 Ziff.5 findet andererseits 

in jenen FäZZen� in denen nur Zohnsteuerpflichtige Einkünfte vorliegen -

bei genauer Interpretation - keine Anwendung. 

Die Verkürzung der Frist für den Jahresausgleich bedeutet insoferne einen kon­
kreten Nachteil für diese Dienstnehmer. 

Die FormuZierung des § 41 Abs.1 Ziff.5 muß so erfolgen� daß auch Unselbständige� 

die keine anderen Einkünfte haben� die VeranZagung aus dem Grunde der Ziffer 5 

beantragen können. 

Zu § 78: 

Für die KrankengeZder der WohZfahrtsfonds ergeben sich mit dieser� ausschließZieh 

auf Dienstnehmer zugeschnittenen Bestimmung� Schwierigkeiten bzw. die UnmögZichkeit 
des Vollzuges. Die KrankengeZder der WohZfahrtsfonds werden sowohZ angesteZlten 
A'rzten aZs auch an niedergeZassene� d. h. freiberufUch tätige A'rzte bezahU. 

Für die angesteZZten Ärzte bedeutet § 78 Abs.1� daß der Dienstgeber die von der 

Kammer ausgezahZten Krankengelder zu besteuern hat (wie weit allerdings die 

FormuUerung "aus einer gesetzUchen Krankenversorgung" dies zum Ausdruck bringt� 

bZeibt offen). Die AuszahZung an FreiberufZer erfaßt § 78 Abs.1 überhaupt nicht. 
Es erscheint� soZZte die Besteuerung trotz unserer AbZehnung unvermeidbar sein� 

die einzige Lösung die zu sein� daß der freiberufZiehe Empfänger von Krankengeldern 

diese in seiner eigenen SteuererkZärung aZs Einkünfte aus seZbständiger Arbeit 

erfaßt. 
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Zu § 93 bis 9? und § 112 und § 128 (VbergangsbestimmungenJ; 

Vorweg angeme�kt sei� daß die Intentionen des EStG.1988� nämlich eine 

klarere Gesetzessprache zu finden� über weite Strecken geglückt sind. Im 

Bereich der Einkünfte aus Kapitalve�ögen� der Kapitalertragsteuer und der 

einschlägigen Vbergangsregelungen gilt dies leider nicht. Es gelingt selbst 
bei exaktem Nachvollzug der vorgeschlagenen Formulierungen - auch im Zusammenhang 

mit den Vbergangsbestimmungen des § 112 und § 128 - nur mit äußerster Mühe� 

die wirkliche Absicht des Gesetzgebers herauszuarbeiten und denkbare Einzelfälle 

in ihren steuerlichen Auswirkungen zu überprüfen. Negativ festzustellen ist� 
daß zu den Regelungen des § 112 bis § 128 keine Erläuterungen vorliegen� die 

die Intentionen des Gesetzgebers verdeutlichen würden. Redaktionell fällt auf� 

daß im § 94 Ziff.6 der § 2? Abs.6 zitiert wird; hier wird es wohl Abs.4 heißen 

müssen� im § 95 Abs.1 ist richtig der § 93 Abs.2 Ziff.1 und 2 und § 93 Abs.2 Ziff.3 

und 4 und nicht Abs.1 zu zitieren. 

Die Problematik der Einführung einer 10%igen Kapitalertragsteuer ist allgemein 
diskutiert worden. Hier kann sich die �sterreichische Ärztekammer nur den Zweiflern 

an diesem Modell anschließen. Entweder müßte man die Konsequenz haben� ent­

sprechende Kapitalerträge gänzlich sowohl von Einkommen-� als auch von Kapital­

ertragsteuer zu befreien� oder aber eine einheitliche Versteuerung vorsehen. 

Das� was offensichtlich derzeit die Lösung sein soll� bedeutet eine einerseits 

auf 25% erhöhte und andererseits auf 10% reduzierte (bzw.wegfallendeJ Kapital­

ertragsteuer bei gleichzeitig theoretisch bestehender Einkommensteuerpflicht� 

wobei die Einkommensteuer in der Regel eine höere Belastung darstelZen würde� 

als die abgezogene Kapitalertragsteuer� bei Kleineinkommen aber auch umgekehrt ! 

Es wird durch die gleichzeitige Diskussion über die Verschärfung des Bank­

geheimnisses geradezu zur Steuerhinterziehung� d.h.Nichtaufnahme der kapital­

ertragsteuerpflichtigen Einnahmen in die Einkommensteuererklärung ermuntert. 

Durch die Ausnahmeregelung für Zinsenerträge von festverzinslichen österreichischen 
Wertpapieren - die szt. (Emission vor dem 1.1.1984J steuerbegünstigt angeschafft 

wurden - Von der neu einzuführenden Kapitalertragsteuer in Höhe von 10% und von 

der Einkommensteuer wird wenig zur Entschärfung beigetragen� da deren vorzeitige 

Kündigung� soweit nicht unkündbar� naheliegend ist. Steuerbegünstigt angeschaffte 
Wertpapiere� emittiert zwischen dem 31.12.1983 und dem 31.12.1988� bleiben zwar 

einkommensteuerfrei� unterliegen aber der 10%igen Kap i ta lertragsteuer. Die 
Rendite dieser Papiere wird daher ab 1.Jänner 1989 von 6� 5% auf 5� 8 bis 5� 9% 
sinken. 
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Die Erträgnisse� der auf Eremdwährung lautenden Anleihen sowie Euroanleihen 

in österreichischen Schillingen� sollen� soweit sie nach dem 31.12.1988 begeben 

werden� ebenfalls der 10%igen Kapitalertragsteuer unterworfen werden. Letzteres 

wird bei der Emission von Auslandstiteln� die am österreichischen Markt angeboten 

werden� sowie Euroanleihen in österreichischen Schillingen zu einer Verschiebung 

bei den Konditionen führen und zwar in Richtung zu niedrigeren Zinsen und niedri­

geren Emissionskursen� was wiederum zu reduzierten Deviseneingängen aus Zinsen 
in ljsterreich führen wird. 

Die A nhebung der Kapitalertragsteuer für die sonstigen kapitalertragsteuer­

pflichtigen Einkünfte von 20 auf 25% (berechnet von den Bruttoerträgnissen) � 

wird den mühselig angekurbelten Kauf von Aktien durch Kleininvestoren zwecks 

Streuung des Aktienbesitzes einen schweren Schlag versetzen. 

Vom Gesichtspunkt der Ärzteschaft aus gesehen� muß die Einführung einer K�ital­

ertragsteuer auf Zinserträge - unter anderem von festverzinslichen Wertpapieren -

abgelehnt werden� weil die Zielrichtung der Kapitalansparung für das Alter 

erschwert wird. Besonders skeptisch muß man wohl in die Zukunft blicken� da 

dieser 10%ige Satz wohl nur der erste Schritt sein wird. Durch die Abschaffung 

des Freibetrages von S 100.000� -- für den Ankauf von festverzinslichen österrei­
chischen Wertpapieren werden also zukünftige Kapitalbildungen in privaten Händen� 

da .ja letztlich die Zinserträge voll steuerpflichtig sind� auf geringeres Interesse 
stoßen� wobei aber die langfristige KQp italbildung für die Volkswirtschaft von 

eminenter Bedeutung ist. 

WOHLFAHRTSFONDS: 

Wenn den Fonds - ausgenommen bei gewerblicher Tätigkeit - die Körp erschaftssteuer­

freiheit zuerkannt wird� ist nicht einzusehen� daß über den Weg der neu einzuführenden 

10%igen Kapitalertragsteuer� mit vermutlich steigender Tendenz� diese Körper­
schaftsteuerbegünstigung zum Teil aufgehoben wird. Die Erhö hung des Kapital­

ertragsteuersatzes für die sonstigen kapitalertragsteuerpflichtigen Einkünfte von 

20 auf 25% wird es den Wohlfahrtskasseneinrichtungen nicht bzw. nur sehr be-
, 

schränkt möglich machen� langfristiges Kapital in nationale und internationale Aktien 

anzulegen. Von der Sicht der WohZfahrts fonds aus ist daher die Einführung der 10%igen 
Kavitalertragsteuer sowie Erhöhung der Kavitalertragsteuer Von den sonstigen 

steuerpflichtigen Einkünften abzulehnen� da letztlich bei den Pensionsfonds die 

Erträgnisse in zunehmendem Maße das Beitrags-und Leistungsg�füge beeinflussen 

(siehe auch die Ausführungen zu Beginn der Stellungnahme bzw.zum Entwurf eines 

Körp erschaftssteuergesetzes)� insbesondere den Textvorschlag zu § 22 Abs.4 K�StG.1988 

und § 94 Ziff.3 (neu) EStG.1988� der in den Ausführungen zu § 22 K�StG.wiedergegeben 

ist. 
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Zu § 117 Abs.J: 

Erwähnt sind nur die Wirtschaftsjahre 1985 und 1987 und nicht das Jahr 1986, 

fur die in diesen Jahren gebiZdeten InvestitionsruckZagen, die im Jahr 1988 

ohne ZuschZag aufgelöst werden können. Statt "sind" soUte es "bis einschZießZich" 

heißen. 

II.KljRPERSCHAFTSSTEUERGESETZ 

Zu § 2: 

Die Bestimmungen über die Steuerpflicht von Betrieben gewerbZicher Art, von 

Körperschaften des öffentZichen Rechts bZeiben an sich unverändert, wrden 

aber gerafft und gekurzt. Dabei fäUt auf, daß die Definition der "wirtschaft­

Zich seZbständigen Einrichtung" nicht mehr im Gesetz enthalten ist. Es soZlte 

schon aus Grunden der Rechtssicherheit Vh erZegt werden, die im derzeitigen § 2 

Körperschaftssteuergesetz enthaZtene Definition der wirtschaftZichen SeZbständig­

keit wieder aufzunehmen. 

Zu § 22: 

Entscheidend fur die Ärztekammern aZs Körperschaften öffentZichen Rechtes, ist 

die Frage der gepZanten Einbeziehung der entsprechenden VeranZagungserträge 

der WohZfahrtsfonds in die KapitaZertraqsteuerpfZicht. 

Es muß - wie schon wiederhoZt in dieser SteZZungnahme - die Forderung deponiert 
werden, die WohZfahrtsfondserträge bzw. die Erträge aus VeranZagungen der 

Arztekammern aZs Körperschaften öffentZichen Rechtes aus der KapitaZertrag­

steuerpfZicht herauszunehmen. 

Ein Präjudiz findet sich bei der FreisteZZung der Pensionskassen von der 

Körperschaftssteuer-und KapitaZertragsteuerpfZicht. AnaZog wären die Körperschaften 

öffentZichen Rechtes zu behandeZn. Die Befreiung der Ärztekammern von der KapitaZ­
ertragsteuerpfZicht wäre zweckmäßigerweise auch im § 94 EStG.1988 zu verankern. 

Zur BerUcksichtigung dieses AnZiegens wird foZgende Textierung des § 22 Abs.4 

Körperschaftssteuergesetz 1988 bzw. § 94 Ziff.J (neu) des EStG.vorgeschZagen: 

"§ 22 Abs.4 KljStG.1988: ....... Dies gilt nicht ...... 

a)fur BeteiZigungserträge im Sinne des § 10 und 
b) fur Einkunfte innerhaZb eines BeteiZigungsfonds (§ 1 des BeteiZigungsfonds­

gesetzes) sowie 
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c)für Kapitalerträge gemäß § 93 Abs .2 Ziff.3 und 4 )  sowie Abs .3 und 4 )  von 

inländis chen Körpers chaften des öffentlichen Rechts ". 

§ 94 EStG.1988 Ziffer 3 (neu): 

, 

"3. bei den Kapitalerträgen von inländischen Körperschaften des öffentlichen 

Rechtes gemäß § 22 Abs.4 2. Satz lit. a und c)Körp ers chaftss teuergesetz 1988". 

Zu den dividendenähnlichen Einkünften ergibt sich offens ichtlich ein Wider­

spruch zwischen § 22 Abs .4 des KÖSt-Gesetzes entwurfes und § 94 Ziffer 2 des 

Einkommens teuerges etzentwurfes . Nach § 22 Abs .4 sind Beteiligungs erträge im 

Sinne des § 10 Körpers chaftss teuerges etz auch dann von der bes chränkten 

Körvers chaftss teuerpfZ icht aus genommen� wenn die Steuer durch Steuerabzug 

erhoben wird. 
Beteiligungserträge im Sinne des § 10 (die ehemalige Schachtelbegüns tigung) 
sind nun nicht mehr an die Mindes tbeteiligung von 25% gebunden. Anderers eits 

s ieht aber § 94 Ziff.2 EStG.1988 unter " dem Titel "Befreiung von der Kap ital­
ertragsteuer" bei Körpers chaften des öffentlichen Rechtes � also den bes chränkt 

Körpers chaftss teuerpflichtigen� eine Aus nahme nur vor� wenn die Körpers chaft 
mindes tens zu einem Viertel unmittelbar am Grund-oder dem Stammkap ital der 

Aktiengesells chaft� der GmbH. usw. beteiligt ist. § 94 Ziff.2 EStG. 1988 

is t im Sinne der §§ 22 Abs .4 und 10 KÖStG. zu korrigieren. 

III.UMSATZSTEUERGESETZ 

Zu § 10 Abs . 2 Ziff. 5 bzw. 12: 

Du rch diese Regelung - nämlich Besteuerung der Miete und Betriebskosten für 
Garagen und Abs tellplätze für Kraftfahrzeuge aller Art - verteuern s ich 

dies e Aufwände für die Arztes chaft (bei Vorsteuerpauschalierten bzw. über 

das Privat-KFZ)� berechnet vom bisherigen Aufwand� um 9%. Betroffen hievon 

sind auch .jene Wohlfahrtsfonds der Arztekammern� die eine größere Anzahl von 

Abs tell-und Garagenplätzen an Private oder Vorsteuerv aus chalierte vermieten. 
Durch dies e Verteuerung wird es nicht möglich sein� gleichzeitig notwendige 
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Mietenerhöhungen zur Verbesserung der Ertragskraft des angelegt en 

Kapitals und somit Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Wohlfahrts­

einrichtung vorzunehmen. 

Aus beiden Gründen ist diese Anderung des Umsatzsteuerpesetzes abzulehnen. 

Zu § 10 Abs. 2 Ziffe r 7: 

Gegen die Anhebung des Umsatzsteuersatzes für Freiberufler von 10 auf 20% 
wurde im ersten Abschnitt der Stellungnahme grundsätzlich und mit größtem 
Nachdruck protestiert. 

Zu § 1 7 Abs. 1 : 

Die Istbesteuerung soll nur mehr zulässig sein3 wenn der Gewinn durch Ub er­

schußrechnung ermittelt wird. Die Begründung dafür3 nämlich die Anhebung 

des halben Steuersatzes auf den vollen Steuersatz3 ist alles eher als 

schlüssig. Es sollte ein Ov tionsrecht für die freien Berufe vorgesehen 

werden. 

Sollte ein Op tionsrecht3 also ein Wahlrecht3 zwischen Ist-oder Sollver­
steuerung nicht ins Auge ge faßt werden3 so muß es bei der verpflichtenden 

Istbesteuerung bleiben. Abgesehen von dieser grundsätzlichen Forderung 

wäre eine Bindung an die Ub erschußrechnunp im Abs. 1 des § 17 ein Widersp ruch 
zu Abs. 2  des § 173 durch den Unternehmer bei nicht mehr als 13 5 Millionen 

Schilling Umsatz (in einem der beiden vorangegangenen Kalenderjahre)3 der 

Antrag auf Istbesteuerung eingeräumt wird und zwar ohne Rücksicht auf die 

Gewinnermittlungsart ! 

Auch aus Anlaß dieser Novellierung des Umsatzsteuergesetzes wird das - für 

die freiberuflich tätige A"rzteschaft - zentrale Anliegen nach Wiederein­
räumung des Vorsteuerabzuges von den PKW-Anschaffungskosten bzw. Beseitigung 
des § 12 Abs. 2 Ziffer 2 lit. c) UStG. 1972 neuerlich deponiert. 

Wunschgemäß werden 22 Ausfertigungen dieser Stell n nahme dem Präsidium des 

Nationalrates 

Präsident 
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